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Risiko & Recht macht es sich zur Aufgabe, Rechtsfragen der modernen Risi
kogesellschaft zu analysieren. Berücksichtigung finden Entwicklungen in ver
schiedensten Gebieten, von denen Sicherheitsrisiken für Private, die öffent
liche Ordnung, staatliche Einrichtungen und kritische Infrastrukturen 
ausgehen. Zu neuartigen Risiken führt zuvorderst der digitale Transforma
tionsprozess und der damit verbundene Einsatz künstlicher Intelligenz; des 
Weiteren hat die Covid-Pandemie Risikopotentiale im Gesundheitssektor ver
deutlicht und auch der Klimawandel zwingt zu umfassenderen Risikoüberle
gungen; schliesslich geben gesellschaftliche Entwicklungen, u.a. Subkulturen
bildung mit Gewaltpotential, Anlass zu rechtlichen Überlegungen. Risiko und 
Recht greift das breite und stets im Wandel befindliche Spektrum neuartiger 
Risikosituationen auf und beleuchtet mit Expertenbeiträgen die rechtlichen 
Herausforderungen unserer Zeit. 
 



AUSGABE 02 / 2026 RISIKO & RECHT 

Editorial                                                                                                                                4 

GRUNDLAGEN 
Erweiterte Zuverlässigkeitsüberprüfungen im Zusammenhang mit der 
Ausstellung von Flughafenausweisen – Analyse der laufenden Revision 
des Luftfahrtgesetzes 
[Jan Grunder / Stefan Vogel]                                                                                           5 

Entwicklung der Jugendkriminalität in der Schweiz 2020 bis 2025: 
Kein Grund für gesetzgeberischen Aktionismus 
[Dirk Baier / Gian Ege]                                                                                                  26 

POLIZEI & 
MILITÄR 
GASTBEITRAG: 

Polizei(-arbeit) in einer diversen Gesellschaft: Herausforderungen 
und Chancen 
[Silvia Staubli]                                                                                                                  44 

UMWELT & 
GESUNDHEIT 
Zur Verwertung von Organoiden: Zwischen persönlichkeitsrechtlichem 
Kommerzialisierungsverbot und eigentumsrechtlicher Marktlogik 
[Inesa Fausch]                                                                                                                   55 

BUCHREZENSION 
Ronny Fischer, «Kompetenzen im Schnittstellenbereich zwischen 
Gefahrenabwehr und Strafverfolgung: Dargestellt am Beispiel der 
automatisierten Fahrzeugfahndung und Verkehrsüberwachung (AFV)» 
[Marcel Seiler]                                                                                                                   78 



Entwicklung der Jugendkriminalität in der 
Schweiz 2020 bis 2025: Kein Grund für 

gesetzgeberischen Aktionismus 

Dirk Baier / Gian Ege* 

Der Beitrag analysiert auf Basis der Schweizerischen Polizeilichen Kriminalsta
tistik die Entwicklung der Jugendkriminalität von 2020 bis 2025. Insgesamt ist 
der Anteil der 10- bis 17-Jährigen, die als Beschuldigte nach StGB registriert wer
den, um über 12 % gesunken; besonders deutlich sind die Rückgänge im Bereich 
der Vermögensdelikte. Bei den Gewalt- und Sexualdelikten bleiben die absoluten 
Zahlen an Beschuldigten sehr niedrig – kurz- oder mittelfristig sinken diese al
lerdings ebenfalls. Die beobachtete Zunahme bei Vergewaltigungen ist primär auf 
die Gesetzesänderung 2024 und eine erhöhte Anzeigebereitschaft zurückzufüh
ren. Subgruppenanalysen nach Alter, Geschlecht und Aufenthaltsstatus zeigen 
überwiegend rückläufige Trends, mit Ausnahme eines Anstiegs einfacher Kör
perverletzungen bei 10- bis 14-Jährigen, der aber ebenfalls mit erhöhter Anzeige
bereitschaft im Zusammenhang stehen könnte. Ergänzend wird auf Dunkelfeld
daten zurückgegriffen, die eine Stabilität der Gewaltraten nahelegen. Insgesamt 
kommt der Beitrag zum Schluss, dass die empirische Evidenz für eine stabile bis 
rückläufige Jugendkriminalität spricht und daher Verschärfungen des Jugend
strafrechts derzeit nicht angezeigt sind. 
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I. Einleitung 

Das Thema Jugendkriminalität, insbesondere Jugendgewalt, beschäftigt Me
dien und Gesellschaft. Vor allem einzelne Fälle schwerer Gewalt stehen dabei 
im Zentrum der Aufmerksamkeit, wodurch solche Fälle medial klar überre
präsentiert werden.1 Und wenn solche Fälle die Gesellschaft bewegen, dauert 
es gewöhnlich nicht lang, bis sich die Politik mit der Jugendkriminalität be
schäftigt. Ein Anstieg der Jugendkriminalität in den 2000er Jahren war dabei 
Anlass, auf bundespolitischer Ebene 2011 ein vorwiegend präventiv orientier
tes Nationales Programm Jugend und Gewalt zu beschliessen, welches 2015 
nach einem deutlichen Rückgang der Jugendkriminalität beendet wurde. Im 
Anschluss daran stieg die Kriminalität wieder, was zunächst wenig politische 
Beachtung erhielt. Erst seit einiger Zeit fordern verschiedene Vorstösse eine 
Verschärfung des Jugendstrafrechts. Anstelle präventiv orientierter Vorhaben 
nehmen nunmehr also repressive Vorhaben Überhand in der politischen De
batte über die Jugendgewalt.2 

Grundsätzlich ist Jugendkriminalität Teil jeder Gesellschaft. Dass Jugendliche 
strafrechtlich auffälliger sind als andere Altersgruppen, ist nicht per se beun
ruhigend. Ausdruck findet diese Auffälligkeit in der sog. Alters-Kriminalitäts-
Kurve, welche sich seit langer Zeit in vielen Gesellschaften zeigt und die zu 
einem der wohl beständigsten empirischen Befunde der Kriminologie gehört.3 

Auch wenn sich je nach historischem und örtlichem Kontext gewisse unter
schiedliche Akzentuierungen in den jeweiligen Kurven zeigen4, verdeutlichen 
die Befunde, dass ein grosser Teil der Jugendkriminalität auf erklärbaren Um
ständen beruht. So geht das Aufwachsen mit biologischen, psychischen und 
sozialen Veränderungen einher, die eine erhöhte Bereitschaft zum Begehen 
von Straftaten bedingen. Bei vielen Jugendlichen ist dies vorübergehend und 
die ausgeführten Straftaten haben Bagatellcharakter. 

Vgl. u.a. HESTERMANN. 
Vgl. EGE ET AL. 
Vgl. u.a. HIRSCHI/GOTTFREDSON; MATTHEWS/MINTON. 
STEFFENSMEIER/SLEPICKA/SCHWARTZ. 

1 

2 

3 

4 
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Einzelne Straftaten von Jugendlichen sollten daher nicht Anlass sein, etablierte 
Prozesse im Umgang mit Jugendkriminalität in Frage zu stellen. Erst wenn sich 
über mehrjährige Zeiträume negative Entwicklungen abzeichnen, sollten diese 
kritisch hinterfragt werden. Grundlage hierfür sind dabei Zahlen und Statis
tiken sowie deren informierte Deutung. Anliegen dieses Beitrags ist es, die 
kürzlich vorgestellten Zahlen der Schweizerischen Polizeilichen Kriminalsta
tistik des Jahres 2025 mit Blick auf 10- bis 17-jährige Jugendliche vorzustel
len, mittelfristig im Vergleich der Jahre seit 2020 einzuordnen und damit un
sere bisherigen Analysen zu diesem Thema fortzuführen.5 Dabei wird in vier 
Schritten vorgegangen: Zunächst sollen erstens die jugendlichen Beschuldig
ten für Straftaten insgesamt betrachtet werden. Zweitens werden ausgewählte 
Straftaten, vor allem Gewaltstraftaten, in ihrer Entwicklung betrachtet. Daran 
schliesst sich drittens der Vergleich verschiedener Subgruppen Jugendlicher 
an. Zuletzt sollen die Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik mit aktuell vor
handenen Dunkelfelddaten kontrastiert werden. 

II. Entwicklung der Jugendkriminalität insgesamt 

Im Jahr 2025 wurden 10’300 10- bis 17-jährige Jugendliche wegen des Begehens 
einer Straftat polizeilich als Beschuldigte registriert. An dieser Stelle ist darauf 
hinzuweisen, dass dies nicht bedeutet, dass diese Jugendlichen tatsächlich 
eine Straftat begangen haben müssen. Dies wird erst durch eine Verurteilung 
zweifelsfrei festgestellt. Die Polizeiliche Kriminalstatistik beinhaltet damit 
zwangsweise Fälle, bei denen es nicht zu einer Verurteilung kommt oder über
haupt kommen kann. Letzteres lässt sich etwa gut an der jeweils kleinen An
zahl an erfassten Beschuldigten im Alter unter 10 Jahren und damit unterhalb 
der Strafmündigkeit nach Art. 3 Abs. 1 JStG illustrieren, bei denen eine straf
rechtliche Verurteilung von vornherein ausgeschlossen ist. Da aktuelle Fälle 
immer erst verzögert in die Verurteiltenstatistik fliessen6 und diese zudem 
auch immer etwas später im Jahr veröffentlicht wird als die Polizeiliche Krimi
nalstatistik, können zu neueren Entwicklungen der Jugendkriminalität aktuell 

BAIER/ZOBRIST; EGE ET AL. 
Wobei die besondere Bedeutung des Beschleunigungsgebots im Jugendstrafverfahren (vgl. 
dazu EGE/JOSITSCH/ALBIZZATI, Einleitung, Rz. 21 ff.) und die damit einhergehenden kürzeren 
Bearbeitungsfristen diese zeitliche Verzögerung im Bereich der Jugendkriminalität im Ver
gleich mit dem Erwachsenenstrafrecht deutlich reduzieren sollten. 

5 

6 

28 | Grundlagen



nur unter Bezug der Polizeilichen Kriminalstatistik Aussagen getroffen wer
den.7 

Bei etwas über 700’000 10- bis 17-jährigen Jugendlichen, die am 31.12.2024 in 
der Bevölkerungsstatistik ausgewiesen wurden, entspricht die genannte An
zahl von 10’300 Beschuldigten einem Anteil von 1.41 %8; oder anders ausge
drückt: Nur jeder 70. 10- bis 17-jährige Jugendliche wurde des Begehens einer 
Straftat nach Strafgesetzbuch9 beschuldigt – für die überwältigende Mehrheit 
der Jugendlichen gilt dies mithin nicht. 

Abbildung 1 zeigt die Entwicklung dieses Anteils seit dem Jahr 2020. Erkennbar 
ist, dass im Jahr 2025 der Anteil deutlich niedriger liegt als noch 2021; in die
sem Jahr wurden 1.60 % der 10- bis 17-Jährigen als Beschuldigte registriert. Der 
Rückgang bis zum Jahr 2025 beträgt insofern über 12 %. 

Im Bereich der Delikte gegen Leib und Leben ist der Anteil polizeilich regis
trierter 10- bis 17-Jähriger mehr oder weniger konstant geblieben. 2025 wur
den 0.37 % aller Jugendlichen wegen des Begehens eines derartigen Delikts 
polizeilich registriert, 2023 waren es 0.39 %. Gleiches gilt für Delikte gegen 
die sexuelle Integrität: Der aktuelle Anteil von 0.20 % entspricht dem durch
schnittlichen Anteil der vorangegangenen fünf Jahre. In Bezug auf diese beiden 
Bereiche ist daher zu folgern, dass es keinen Anstieg, aber auch keinen Rück
gang im Anteil beschuldigter Jugendlicher gegeben hat. 

Ein deutlicher Rückgang zeigt sich demgegenüber im Bereich der Vermögens
delikte: Im Jahr 2021 wurde ein Prozent der 10- bis 17-Jährigen einer Straftat 
aus diesem Bereich beschuldigt, 2025 lag der Anteil bei 0.74 % und damit um 
über ein Viertel niedriger. 

Ebenfalls in Abbildung 1 aufgeführt ist der Anteil an Jugendlichen, die als Be
schuldigte von Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz (BetmG) polizei
lich erfasst wurden. Dieser Anteil sank kontinuierlich von 0.66 auf 0.21 %. Im 
Jahr 2025 wurden also weniger als halb so viele Jugendliche polizeilich in die
sem Bereich registriert wie noch sechs Jahre zuvor. 

Vgl. zu den Entwicklungen der grundsätzlich auf niedrigerem Niveau befindlichen Verur
teiltenzahlen bis 2024 u.a. EGE ET AL. 
Im Jahr 2025 wurden, alle Altersgruppen umfassend, 92,147 Beschuldigte registriert. 
Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (StGB, SR 311.0). 

7 

8 

9 
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Abbildung 1: Anteil 10- bis 17-jähriger Beschuldigter an allen Personen dieser Altersgruppe 
in der Schweiz 2020 bis 2025 (Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik, eigene Berechnungen) 

Abbildung 2 stellt die Anteile polizeilich nach StGB registrierter Jugendlicher 
im Kantonsvergleich dar. Für das Tessin und Glarus lagen zum Zeitpunkt der 
Erstellung des Beitrags noch keine Zahlen vor, weshalb diese beiden Kantone 
nicht mit dargestellt sind. Zwei Befunde sind hervorzuheben: Erstens ist in der 
Mehrzahl (16 von 24 Kantonen) ein Rückgang der Jugendkriminalität zu ver
zeichnen. Stärkere Anstiege zeigen sich nur in den kleineren Kantonen Zug, 
Schwyz, Appenzell Innerrhoden und Nidwalden. Im Fall von Nidwalden bedeu
tet der Anstieg von 94.8 %, dass im Jahr 2024 17, im Jahr 2025 33 Jugendliche 
wegen des Begehens einer Straftat registriert wurden. Die absoluten Zahlen 
sind also weiterhin sehr niedrig – und bei solch niedrigen Zahlen kann es im 
Jahresvergleich durchaus zu stärkeren Abweichungen nach unten oder oben 
kommen; im Jahr 2021 wurden im Übrigen 58 Beschuldigte im Kanton Nidwal
den registriert. 

Ein zweiter Befund ist, dass sich das Niveau der Jugendkriminalität zwischen den 
Kantonen in nicht geringem Mass unterscheidet. Während im Jahr 2025 im Kan
ton Appenzell Innerrhoden nur 0.78 % aller Jugendlichen polizeilich registriert 
wurden, waren es im Kanton Basel-Stadt mit 3.36 % mehr als viermal so viele. 
Da der Fokus in diesem Beitrag auf die Entwicklungstrends gerichtet ist, werden 
diese regionalen Unterschiede nicht weiter interpretiert. Hinzuweisen ist aber 
darauf, dass solche Unterschiede nicht per se auf eine unterschiedliche Krimina
litätsbereitschaft junger Menschen hindeuten müssen, sondern dass für Krimi
nalstatistiken relevante Einflussgrössen wie bspw. die Anzeigebereitschaft oder 
die personelle und finanzielle Ausstattung sowie die Arbeitsweisen der jeweiligen 
Strafverfolgungsbehörden mitzuberücksichtigen sind. 
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Abbildung 2: Anteil 10- bis 17-jähriger Beschuldigter (StGB) an allen Personen dieser 
Altersgruppe nach Kanton (Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik, eigene Berechnungen) 

III. Entwicklung einzelner Straftaten 

In Tabelle 1 werden die jugendlichen Beschuldigten verschiedener Einzelde
likte aufgeführt. Dabei wird auf die absolute Anzahl zurückgegriffen, um dar
zulegen, dass schwere Straftaten auch im Jugendalter äusserst selten statt
finden (bei durchschnittlich 700’000 Jugendlichen, die im Alter von 10 bis 17 
Jahren in der Schweiz leben). 

Beschuldigte von Tötungsdelikten und Vergewaltigungen werden am seltens
ten in der Polizeilichen Kriminalstatistik ausgewiesen, Beschuldigte von La
dendiebstählen und Sachbeschädigungen am häufigsten. Bei den insgesamt 
zehn dargestellten Einzeldelikten hat es bei sieben Delikten 2025 im Vergleich 
zu 2024 einen Rückgang gegeben. Am stärksten fällt dieser bei Ladendiebstahl 
(-25.3 %) und Raub (-15.9 %) aus. Werden die drei Delikte betrachtet, für die 
sich im Vergleich 2024 zu 2025 keine Rückgänge zeigen (Tötungsdelikte, ein
fache Körperverletzungen, Vergewaltigung), ist für zwei Delikte in der mittel
fristigen Betrachtung seit 2020 ein Rückgang festzustellen. Bei der Betrach
tung von 2020 zu 2025 wird dabei auf einen Vergleich der Belastungszahlen 
zurückgegriffen, um zu berücksichtigen, dass sich die Bevölkerungszahl dieser 
Altersgruppe innerhalb dieser sechs Jahre um immerhin 9.5 % erhöht hat. In 
dieser mittelfristigen Betrachtung ergibt sich ein Rückgang bei Tötungsdelik
ten und bei einfachen Körperverletzungen; nur bei der Vergewaltigung ist wei
terhin ein Anstieg zu beobachten. Dieser ist aber primär durch eine verän
derte, seit 1. Juli 2024 in Kraft getretene Gesetzgebung bedingt, die zur Folge 
hat, dass mehr Vergewaltigungsformen unter diesen Tatbestand gefasst wer
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den, was zu einem deutlichen Anstieg der Beschuldigtenzahlen von 2024 auf 
2025 führt. In den Jahren 2020 bis 2024 ist ein viel geringerer Anstieg vorhan
den, der sich wahrscheinlich auch auf eine erhöhte Anzeigebereitschaft zu
rückführen lässt. Eine Jugendstudie aus Deutschland hat bspw. gezeigt, dass 
im Jahr 2024 sexuelle Gewaltdelikte zu 18.9 % angezeigt wurden; zwei Jahre 
vorher lag die Rate bei 16.3 %.10 

Zusammengefasst gilt damit für alle Delikte – und betrachtet wurden vor allem 
Delikte mit einer hohen gesellschaftlichen Aufmerksamkeit: Mittel- oder kurz
fristig sinken alle Jugenddelikte, mit der Ausnahme der Vergewaltigung, deren 
Entwicklung aufgrund einer bedeutsamen gesetzlichen Veränderung derzeit 
nicht valide eingeschätzt werden kann. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2025 

zu 
2024 
in % 

2025 zu 
2020 in % 

(bevölkerungs- 
relativiert) 

Tötungsdelikte 39 30 31 35 28 32 14.3 -25.1 

schwere Körperverletzung 110 131 145 187 211 193 -8.5 60.3 

einfache Körperverletzung 865 741 840 853 756 913 20.8 -3.6 

Tätlichkeiten 1075 1054 1092 1180 1171 1154 -1.5 -1.9 

Raub 649 659 644 550 636 535 -15.9 -24.7 

Vergewaltigung 78 94 96 101 112 172 53.6 101.4 

sexuelle Nötigung 115 115 126 135 137 130 -5.1 3.3 

Ladendiebstahl 1750 1886 1919 2197 1922 1436 -25.3 -25.0 

Sachbeschädigung 2266 2248 1925 1730 1704 1585 -7.0 -36.1 

Gewalt und Drohung gegen 
Behörden und Beamte 267 274 205 207 200 183 -8.5 -37.4 

Tabelle 1: Anzahl 10- bis 17-jähriger Beschuldigter 2020 bis 2025 nach Straftat (Quelle: Polizeili
che Kriminalstatistik, eigene Berechnungen) 

IV. Entwicklungen für Subgruppen Jugendlicher 

Die Polizeiliche Kriminalstatistik erlaubt, Auswertungen getrennt nach Alters
gruppen, Geschlecht und Staatsangehörigkeit vorzunehmen. Alle drei Merk
male können nicht als bedeutsame Einflussfaktoren kriminellen Verhaltens 

KRIEG ET AL., 89; DREISSIGACKER ET AL., 59. 10 
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gelten. Es handelt sich eher um sog. «Carrier-Variablen»11, d.h. um Merkmale, 
die für andere, hintergründige Merkmale stehen, wie bspw. bestimmte Wert
haltungen, Einstellungen, Erziehungserfahrungen usw., also für Variablen, die 
sie «gewissermaßen mit sich tragen». Nicht die «Carrier-Variable» bietet die 
eigentliche Erklärung, sondern die damit verbundenen Faktoren, die über wis
senschaftliche Forschung sichtbar gemacht werden müssen. Wenn an dieser 
Stelle diese demografischen Merkmale betrachtet werden, darf dies daher 
nicht gleichgesetzt werden mit einer Analyse der Ursachen von Jugendkrimi
nalität. 

Tabelle 2 beinhaltet absolute Zahlen zu in der Polizeilichen Kriminalstatistik 
registrierten Beschuldigten – getrennt nach den beiden Altersgruppen der 10- 
bis 14-Jährigen und der 15- bis 17-Jährigen für vier ausgewählte Delikte. Diese 
werden herausgegriffen, weil sie Gewaltdelikte mit einer gewissen öffentli
chen Aufmerksamkeit darstellen. Es bestätigt sich dabei zunächst ein bekann
ter Befund: Jüngere Jugendliche treten seltener als Tatpersonen in Erschei
nung als ältere Jugendliche. 

Mit Blick auf die Entwicklung sind zwei Befunde hervorzuheben: Erstens gibt 
es zwei Delikte, die bei beiden Altersgruppen im Vergleich der Jahre 2024 und 
2025 zurückgehen: die schweren Körperverletzungen und die Raubtaten. Bei 
den 10- bis 14-Jährigen findet sich für beide Jahre bei schweren Körperver
letzungen zwar dieselbe Zahl (61 Beschuldigte); da die Bevölkerungszahl die
ser Altersgruppe aber um 1.5 % gestiegen ist, ist eine stabile Zahl eigentlich 
ein Rückgang. Zweitens steigt bei den zwei anderen Delikten die Beschuldig
tenzahl im Vergleich der Jahre 2024 und 2025. Bei Vergewaltigungen ist diese 
Entwicklung, wie bereits ausgeführt, zurückhaltend zu interpretieren. Bei den 
einfachen Körperverletzungen ist der Anstieg mit 25.7 bzw. 17.5 % durchaus 
substanziell. Allerdings ist zumindest bei den 15- bis 17-Jährigen seit 2020 ein 
relativer Rückgang um 19.5 % vorhanden; nur bei den 10- bis 14-Jährigen steigt 
die Anzahl um 31.6 % (verglichen wurden wieder bevölkerungsrelativierte Be
schuldigtenzahlen). 

Letztlich belegen die Auswertungen damit, dass nur bei 10- bis 14-Jährigen und 
bei einfachen Körperverletzungen Anstiege zu beobachten sind. Auch dabei 
muss berücksichtigt werden, dass einfache Körperverletzungen anzeigesensi
bel sind. Der Anstieg um ein Drittel seit 2020 kann daher auch mit einem An
stieg der Anzeigerate in Beziehung stehen. Eine Jugendstudie aus Deutschland 
hat bspw. ergeben, dass im Jahr 2024 Körperverletzungen durch einzelne Per

SUHLING/GREVE, 42. 11 
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sonen zu 12.9 % angezeigt wurden; zwei Jahre vorher lag die Rate bei 10.4 %.12 

Das medial immer wieder verbreitete Narrativ, dass jugendliche Gewalttäter 
immer jünger und immer brutaler werden, lässt sich aus den untersuchten 
Zahlen damit mehrheitlich relativieren. Allerdings lassen sich allfällige Ver
schiebungen im gängigen Modus Operandi im Rahmen derselben Deliktskate
gorie nicht untersuchen. Zu beachten ist jedoch, dass gerade bei physischen 
Übergriffen die Brutalität des Verhaltens ein wesentliches Kriterium für die 
juristische Qualifikation als Tätlichkeit, einfache Körperverletzung, schwere 
Körperverletzung oder gar versuchte Tötung ist. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 zu 
2024 in % 

2025 zu 
2020 in % 
(bevölke- 

rungsrela- 
tiviert) 

schwere 
Körperver- 
letzung 

10 bis 14 
15 bis 17 

18 
92 

27 
104 

42 
103 

65 
122 

61 
150 

61 
132 

0.0 
-12.0 

210.6 
30.3 

einfache 
Körperver- 
letzung 

10 bis 14 
15 bis 17 

266 
599 

263 
478 

330 
510 

320 
533 

304 
452 

382 
531 

25.7 
17.5 

31.6 
-19.5 

Raub 10 bis 14 
15 bis 17 

152 
497 

161 
498 

187 
457 

156 
394 

138 
498 

121 
414 

-12.3 
-16.9 

-27.0 
-24.4 

Vergewalti- 
gung 

10 bis 14 
15 bis 17 

21 
57 

25 
69 

28 
68 

24 
77 

39 
73 

49 
123 

25.6 
68.5 

113.9 
95.9 

Tabelle 2: Anzahl Beschuldigter 2020 bis 2025 nach Straftat und Altersgruppe (Quelle: Polizeili
che Kriminalstatistik, eigene Berechnungen) 

Die Entwicklung der vier Delikte nach dem Geschlecht ist in Tabelle 3 darge
stellt, wobei sich ausschliesslich auf die Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen 
beschränkt wird, da aufgrund der höheren Beschuldigtenzahlen gruppenver
gleichende Auswertungen vor allem für diese älteren Jugendlichen sinnvoll er
scheinen. Für das Delikt der Vergewaltigung sind nur männliche Beschuldigte 
dargestellt, weil seit dem Jahr 2021 keine weiblichen Beschuldigten dieser Al
tersgruppe registriert wurden.13 

KRIEG ET AL., S. 89; DREISSIGACKER ET AL., 59. 
Vor der Gesetzesveränderung 2024 konnten weibliche Personen nur als Mittäterinnen ei
ner durch einen Mann verübten Vergewaltigung straffällig werden. Erst durch die Ge
setzesrevision können auch Frauen Vergewaltigungen aktiv und selbst begehen (vgl. u.a. 
BOMMER, 63 f.; PERRIER DEPEURSINGE/ARNAL, 24 f.). Die Zahlen für 2025 belegen, dass die Ge
setzesänderung (zumindest bisher) nicht dazu geführt hat, dass Mädchen als Beschuldigte 
erscheinen. 

12 

13 
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Für Raubtaten ist das Bild sehr klar: Die Anzahl Beschuldigter sinkt kurzfristig 
in vergleichbarem Ausmass für beide Geschlechter. Auch mittelfristig seit 
2020 und bevölkerungsrelativiert ergibt sich für beide Geschlechter ein iden
tischer Rückgang der Beschuldigtenzahlen um ca. ein Viertel. Auffällig ist bei 
diesem Delikt, wie auch bei den schweren Körperverletzungen, der grosse Ge
schlechterunterschied: Männliche Beschuldigte werden ca. 20-mal häufiger 
als Beschuldigte registriert; bei einfachen Körperverletzungen ist die Anzahl 
männlicher Beschuldigter hingegen nur etwa 7-mal so hoch. 

Bei den schweren Körperverletzungen ist für männliche Jugendliche im Ver
gleich der Jahre 2024 und 2025 ein deutlicher Rückgang um 15.0 % feststellbar. 
Bei den weiblichen Jugendlichen ist hingegen sowohl kurz- als auch mittelfris
tig ein Anstieg vorhanden. Dieser ist allerdings bei den ausgesprochen nied
rigen absoluten Zahlen (von 3 auf 13 Beschuldigte) und den damit verbunde
nen Schwankungen nicht wirklich bedeutsam. Werden dagegen die einfachen 
Körperverletzungen betrachtet, zu denen aufgrund höherer absoluter Zahlen 
verlässlichere Trendaussagen möglich sind, ergibt sich für beide Geschlechter 
seit 2020 ein Rückgang um ca. ein Fünftel; nur im kurzfristigen Vergleich der 
Jahre 2024 und 2025 ergibt sich ein leichter Anstieg der Zahlen. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2025 zu 

2024 
in % 

2025 zu 
2020 

in % (be
völke- 

rungsrela- 
tiviert) 

schwere 
Körperverletzung 

männlich 
weiblich 

89 
3 

95 
9 

98 
5 

112 
10 

140 
10 

119 
13 

-15.0 
30.0 

20.4 
296.8 

einfache 
Körperverletzung 

männlich 
weiblich 

519 
80 

418 
60 

450 
60 

481 
52 

392 
60 

466 
65 

18.9 
8.3 

-19.1 
-25.6 

Raub männlich 
weiblich 

470 
27 

475 
23 

434 
23 

380 
14 

474 
24 

393 
21 

-17.1 
-12.5 

-24.7 
-28.8 

Vergewaltigung männlich 55 69 68 77 73 123 68.5 101.4 

Tabelle 3: Anzahl 15 bis 17-jähriger Beschuldigter 2020 bis 2025 nach Straftat und Geschlecht, 
(Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik, eigene Berechnungen) 

Zuletzt enthält Tabelle 4 Auswertungen zu den vier Delikten in Bezug auf die 
Zugehörigkeit der Tatperson zu den verschiedenen Aufenthaltsstatus-Grup
pen, wobei sich erneut auf die 15- bis 17-Jährigen konzentriert wird. Bemer
kenswert ist dabei zunächst die Entwicklung im Bereich der Raubdelikte: Bei 
allen vier Gruppen sinken die Zahlen Beschuldigter im Vergleich der Jahre 
2024 und 2025. Bei Schweizer Jugendlichen ist der Rückgang dabei weit we
niger stark als bei den drei ausländischen Gruppen. Auch im Vergleich der 
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Jahre 2020 bis 2025 findet sich ein Rückgang um ca. ein Drittel. Für diesen 
mittelfristigen Vergleich können Veränderungen dabei nur für Schweizer Ju
gendliche und Jugendliche der ständigen ausländischen Bevölkerung präsen
tiert werden, weil Bevölkerungszahlen, an denen die Beschuldigtenzahlen re
lativiert werden, nur für diese beiden Gruppen zur Verfügung stehen. 

Die Beschuldigtenzahlen zu den Vergewaltigungen steigen kurz- wie mittel
fristig stärker bei Schweizer Jugendlichen als bei Jugendlichen der ausländi
schen Bevölkerung. Allerdings können diese Unterschiede aufgrund der gene
rell vorhandenen Unsicherheit bzgl. der Vergewaltigungstrends nicht weiter 
interpretiert werden. 

Bei den schweren Körperverletzungen ist ein Rückgang bei ausländischen 
Beschuldigten erkennbar, nicht jedoch bei Schweizer Jugendlichen. Bei den 
leichten Körperverletzungen steigt die Anzahl Beschuldigter bei drei Status
gruppen (inkl. Schweizer Jugendliche); mittelfristig ist aber ein Rückgang so
wohl bei Schweizer Jugendlichen wie bei Jugendlichen der ständigen auslän
dischen Bevölkerung vorhanden. 
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2025 zu 

2024 
in % 

2025 zu 
2020 

in % (be- 
völkerungs- 
relativiert) 

schwere 
Körperver- 
letzung 

Schweizer 51 62 57 64 67 77 14.9 42.6 

ständige 
ausländische 
Wohnbevölke- 
rung 

33 39 33 37 56 41 -26.8 -0.6 

Asylbevölke- 
rung 5 2 8 17 24 11 -54.2 – 

übrige 
Ausländer 3 1 5 4 3 3 0.0 – 

einfache 
Körperver- 
letzung 

Schweizer 330 254 272 232 216 262 21.3 -25.0 

ständige 
ausländische 
Wohnbevölke- 
rung 

198 171 182 194 166 196 18.1 -20.8 

Asylbevölke- 
rung 35 26 41 83 44 58 31.8 – 

übrige 
Ausländer 36 27 15 24 26 15 -42.3 – 

Raub 

Schweizer 268 254 226 162 205 191 -6.8 -32.7 

ständige 
ausländische 
Wohnbevölke- 
rung 

157 169 161 111 156 137 -12.2 -30.2 

Asylbevölke- 
rung 25 49 38 66 49 36 -26.5 – 

übrige 
Ausländer 47 26 32 55 88 50 -43.2 – 

Vergewalti- 
gung 

Schweizer 35 40 37 43 41 78 90.2 110.5 

ständige 
ausländische 
Wohnbevölke- 
rung 

14 23 28 22 19 34 78.9 94.3 

Asylbevölke- 
rung 3 3 2 9 11 5 -54.5 – 

übrige 
Ausländer 5 3 1 3 2 6 200.0 – 

Tabelle 4: Anzahl Beschuldigter 2020 bis 2025 nach Straftat und Aufenthaltsstatus, nur 15- bis 
17-Jährige (Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik, eigene Berechnungen) 
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V. Entwicklungen im Dunkelfeld 

Alle bislang berichteten Entwicklungen basieren auf Hellfelddaten. Die Nach
teile dieser Daten sind hinlänglich bekannt.14 Um Entwicklungen verlässlich 
einschätzen zu können, bräuchte es wiederholt, bestenfalls jährlich durchge
führte Dunkelfeldbefragungen für die Schweiz. Solche gibt es bislang nicht. 
Zuletzt wurden im Jahr 2022 Befragungen durchgeführt, die einerseits für den 
Kanton Zürich, andererseits für die gesamte Schweiz Wiederholungen zu Be
fragungen aus den Jahren 2013 und 2014 darstellen.15 Beide Befragungen erga
ben einen Anstieg der Jugendkriminalität. So stieg im Kanton Zürich bspw. die 
12-Monats-Prävalenzrate bei Körperverletzungen von 6.7 auf 8.0 %, bei Raub 
von 1.7 auf 3.3 %.16 In der schweizweiten Studie zeigt sich ein Anstieg beim 
Raub von 0.7 auf 1.3 %, bei Körperverletzungen von 2.3 auf 2.6 %.17 Neue Be
fragungen liegen bislang nicht vor, sodass die Entwicklungen seit 2021 (beide 
Befragungen fanden bis Juli 2021 statt und bezogen sich bei der Analyse von 
12-Monats-Prävalanzraten damit auf den Zeitraum Mitte 2020 bis Mitte 2021) 
nicht mit repräsentativen Dunkelfeldbefragungen geprüft werden können. 

Eine Befragungsstudie, in der auch nach dem Ausführen von Gewaltverhalten 
gefragt wurde, stellt die schweizweit repräsentative Jugendbefragung von 
BAIER und HADJAR aus den Jahren 2022 bis 2025 dar. Diese weist allerdings ver
schiedene Nachteile auf: Erstens wurden hier 15- bis 25-Jährige befragt; wenn 
Auswertungen auf die Kerngruppe der Jugendlichen, die 15- bis 17-Jährigen 
eingeschränkt werden, stehen nur Angaben von 430 (Befragung 2024) bis 622 
Befragten (Befragung 2022) zur Verfügung, was gerade für die Erhebung sehr 
selten vorkommender Delikte keine ausreichende Fallzahl darstellt. Zweitens 
wurde nur nach dem Ausüben von zwei Delikten in den letzten 12 Monaten ge
fragt: «Ich habe jemanden absichtlich körperlich verletzt (z.B. durch Schläge, 
Tritte, Würgen, durch Waffe oder Gegenstand)» und «Ich habe jemandem mit 
Gewalt etwas entrissen oder unter Androhung von Gewalt etwas weggenom
men». Damit wurde das Begehen von Körperverletzungen und Raubtaten er
hoben, wobei sich der Wortlaut der Aussagen nicht an die Studien von RIBEAUD 
und LOHER bzw. MANZONI ET AL. anlehnte und die beiden Delikte daher breiter 
abbildete, was sich in höheren Prävalenzraten niederschlägt. Drittens erfolg
ten die Datenerhebungen jeweils im Mai eines Jahres. Die Befragung des Jah
res 2025 bildet mit Blick auf die 12-Monats-Prävalenzraten damit hauptsäch

U.a. KERSTING/ERDMANN. 
MANZONI ET AL.; RIBEAUD/LOHER. 
RIBEAUD/LOHER, 37. 
MANZONI ET AL., 34. 

14 

15 

16 

17 
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lich das Jahr 2024 ab; neueste Entwicklungen der Jugendkriminalität, wie sie 
die Polizeiliche Kriminalstatistik im Vergleich 2024 und 2025 aufzeigt, können 
daher erst durch eine Wiederholungsbefragung im Jahr 2026 geprüft werden. 

Aufgrund der für Dunkelfeldbefragungen geringen Fallzahl muss bei der Be
trachtung von Prävalenzraten das Konfidenzintervall mit angegeben werden, 
weil die mit geringerer Fallzahl berechneten Prävalenzraten grundsätzlich un
sicherer hinsichtlich ihrer Aussagekraft sind. In Abbildung 3 sind daher die 
Prävalenzraten sowie 95 %-Konfidenzintervalle angegeben. Wenn sich Inter
valle überlappen, bedeutet dies, dass Unterschiede nicht signifikant sind, also 
auf zufälligen Schwankungen beruhen. Die in Abbildung 3 dargestellten Präva
lenzraten (mindestens eines der beiden erhobenen Gewaltdelikte in den letz
ten 12 Monaten ausgeführt) deuten zunächst einen Anstieg von Gewaltver
halten an. Insbesondere im Vergleich der Jahre 2024 und 2025 erhöht sich 
die Rate um 1.9 Prozentpunkte. Es zeigt sich aber, dass die Konfidenzinter
valle weiterhin stark überlappend sind; der Anstieg wird daher nicht als signi
fikant ausgewiesen. Mit den Daten dieser Jugendbefragung ist daher eine Sta
bilität der Gewaltraten zu konstatieren. Insofern ergibt sich auch durch den 
Beizug von Dunkelfelduntersuchungen, wenngleich mit den genannten Limi
tationen, kein durchwegs von den bisherigen Analysen abweichendes Bild: Die 
Jugendkriminalität ist in den letzten fünf Jahren über weite Teile rückläufig 
oder gleichbleibend. 

Abbildung 3: 12-Monats-Prävalenzraten gewalttätigen Verhaltens (in %; 
95 %-Konfidenzintervall; nur 15- bis 17-Jährige; Quelle: BAIER/HADJAR) 

Grundlagen | 39



VI. Schluss 

Anliegen des Beitrages war es, die Ende März 2026 veröffentlichten, neuesten 
Daten der Schweizerischen Polizeilichen Kriminalstatistik zur Jugendkrimina
lität daraufhin zu prüfen, ob sie Hinweise für eine Verschlechterung der Lage, 
d.h. einen Anstieg der Jugendkriminalität, liefern. Ein solcher Anstieg wäre ein 
Argument dafür, dass mit Blick auf die Präventions- und Interventionsarbeit 
Handlungsbedarf bestünde; er wäre auch ein Argument, sich verstärkt mit ge
setzlichen Rahmenbedingungen und deren Anpassungen zu beschäftigen. 

Die Befunde sind recht eindeutig: Jugendkriminalität geht im Vergleich der 
Jahre 2024 und 2025 substanziell zurück: Während 2024 noch 1.51 % aller 10- 
bis 17-Jährigen als Beschuldigte einer Straftat nach StGB polizeilich registriert 
wurden, waren es 2025 mit 1.41 % etwa sieben Prozent weniger. Mittelfristig 
fällt der Rückgang noch stärker aus: Seit 2021 ist die registrierte Jugendkrimi
nalität um über zwölf Prozent gesunken. Dabei findet sich in der Mehrheit der 
Kantone eine solch positive Entwicklung. 

Rückläufig sind vor allem die Vermögensdelikte und damit die von Jugendli
chen am häufigsten begangenen Delikte: Ladendiebstahl und Sachbeschädi
gung sinken seit 2020 um mindestens ein Viertel. Aber auch im Bereich der 
Gewaltdelikte zeichnet sich kurz- oder mittelfristig ein Rückgang der jugend
lichen Beschuldigten ab. Sehr eindrücklich ist dies mit Blick auf den Raub, der 
seit 2020 um ein Viertel zurückgegangen ist. Bei schweren Körperverletzun
gen ist zumindest im Vergleich der Zahlen 2024 und 2025, bei leichten Körper
verletzungen im Vergleich der Zahlen 2020 und 2025 ein Rückgang erkennbar. 
Diese rückläufigen Trends gelten mehr oder weniger für beide untersuchten 
Altersgruppen, für beide Geschlechter und für Schweizer Jugendliche und Ju
gendliche ohne Schweizer Staatsangehörigkeit. 

Es gibt nur wenige Ausnahmen zu den mehrheitlich positiven Trends. Eine 
erste Ausnahme bildet das Delikt der Vergewaltigung, zu dem die Zeitreihen 
aber nicht vergleichbar sind, weil im Juli 2024 eine Gesetzesänderung erfolgte, 
die mit höheren registrierten Kriminalitätszahlen einhergeht. Die zweite Aus
nahme sind einfache Körperverletzungen, die bei 10- bis 14-Jährigen sowohl 
mittel- als auch kurzfristig steigen. Dies sollte aber nicht ohne Weiteres als 
Anstieg der Gewaltbereitschaft interpretiert werden, da bei diesem Delikt ein 
grosses Dunkelfeld besteht und ansteigende Anzeigeraten für zunehmende 
Hellfeldzahlen verantwortlich sein könnten. Eine dritte Ausnahme sind 
schwere Körperverletzungen bei Schweizer Jugendlichen. Entgegen dem viel
leicht vorhandenen Eindruck auf Basis der medialen Berichterstattung, dass 
sich Gewalt zunehmend bei ausländischen Jugendlichen zeigen würde, spre
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chen die Zahlen dafür, dass kurz- wie mittelfristig bei Schweizer Jugendlichen 
schwere Körperverletzungen zunehmen. Allerdings ist auch dabei zu betonen, 
dass es sich absolut gesehen um sehr wenige Jugendliche handelt (Anstieg 
von 51 auf 77 Beschuldigte), sodass hier keinesfalls von einem hochproblemati
schen Trend gesprochen werden kann. 

Bislang können die Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik nicht mit Er
kenntnissen aus Dunkelfeldbefragungen verglichen werden. Die einzige Dun
kelfeldstudie, die auch aktuellere Daten berichtet, weist verschiedene er
wähnte Nachteile auf. Diese Studie kann dabei zumindest bestätigen, dass 
Jugendgewalt nicht signifikant angestiegen ist. Weitere Dunkelfeldstudien wä
ren in jedem Fall wünschenswert. 

In den Jahren 2016 bis 2020 hat die Jugendkriminalität bzw. die Jugendgewalt 
in der Schweiz zugenommen.18 Nun zeichnet sich insbesondere mit den neuen 
Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik des Jahres 2025 eine Trendumkehr 
ab. Es ist derzeit noch zu früh, um über die Ursachen der rückläufigen Ju
gendkriminalität zu spekulieren. Ergebnisse weiterer Kriminalstatistik-Jahre 
sowie von Dunkelfeldbefragungen müssen diesen Trend erst noch bestätigen. 
Eine Erklärung kann aber ausgeschlossen werden: Verschärfungen des Ju
gendstrafrechts haben für diese Trendumkehr keine Rolle gespielt. Die letzte 
massgebliche Verschärfung (Verwahrung für jugendliche Mörder) wurde erst 
Mitte 2025 umgesetzt und dürfte in der Praxis kaum zur Anwendung ge
langen.19 Diese Gesetzesänderung kann also noch keine abschreckende Wir
kung entfaltet haben, wobei generell empirisch begründete Zweifel an der 
abschreckenden Wirkung härterer Sanktionen geäussert werden können.20 

Wenn Strafverschärfungen aber nachweislich unwirksam sind, gibt es keinen 
Anlass, derzeit über weitere Strafverschärfungen zu diskutieren. Wenn über
haupt, wäre über evidenzbasierte und sachgemässe, kleinere Anpassungen 
des Jugendstrafrechts nachzudenken.21 Ausserdem sollte der seit einigen Jah
ren eingeschlagene Weg weiterverfolgt werden. So wurde die beschriebene 
Trendumkehr offensichtlich unter der aktuellen Gesetzeslage erreicht und da
mit unter Anwendung des geltenden Jugendstrafrechts, ergänzt mit weiteren 
Mitteln der Jugendfürsorge. Wenngleich sich das Jugendstrafrecht insbeson
dere durch eine hohe Flexibilität seiner Sanktionsmöglichkeiten auszeichnet 
und bislang empirisch nicht hinreichend geklärt ist, wie diese Flexibilität kon

Vgl. u.a. BAIER. 
Vgl. EGE. 
U.a. DÖLLING/HORTEN/ORTH. 
Vgl. EGE ET AL.; EGE. 

18 

19 

20 

21 
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kret genutzt wird, dürften erfolgversprechende Reaktionen auf Jugendkrimi
nalität eher in Aufmerksamkeit und Prävention als in blosser Repression lie
gen. 
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